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Bauleitplanung Ober-Ramstadt 
1. Änderung des Bebauungsplans „Am südlichen Ortsausgang“ und 21. Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Stadtteil Rohrbach 
      Frühzeutige Behördenbeteligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schulz, 
 
mit Schreiben vom 20.08.2021 haben Sie uns über die Änderung des Bebauungsplans „Am 
südlichen Ortsausgang“ im Stadtteil Rohrbach informiert und um Stellungnahme gebeten. 
 
Aus Sicht des ZAW machen wir Sie darauf aufmerksam, dass in Abstimmung mit der 
zuständigen BG die folgenden Vorschriften bei der Planung von Straßen, die von 
Abfallsammelfahrzeugen befahren werden sollen, eingehalten werden: 
 

- VDI 2160 Technische Regel Abfallsammlung in Gebäuden und auf Grundstücken 
(behandelt das Thema „Behälterstandplätze“) 

- UVV Müllbeseitigung 
- BGR 238 alt/DGUV aktualisiert 
- RaSt 2006 Richtlinen für die Anlage von Stadtstraßen 
- DGUV Information 214-033 sowie die  
- DGUV Regel 114-601 

 
Bitte beachten Sie die jeweils aktuell gültige Fassung dieser Vorschriften. 
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Christine Funck 
 


